
EDITORIAL
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 10. September 2009 wurde in  einem
Festakt in Berlin des 50. Jahres tages der
Gründung der Bundes rechts anwalts -
kammer vor zahlreichen Gästen aus
Regierung, Parlament und Justiz ge-
dacht. 

Die Älteren unter uns Kolleginnen und
Kollegen können sich daran erinnern,
wie viel ehrenamtlicher Einsatz der
Mitglieder in den Vorständen der  regio -
nalen Rechtsanwaltskammern, aber auch
der Bundesrechtsan walts kammer erfor-
derlich war, um den  heute erreichten
Grad an Selbst ver waltung zu erreichen,
von welchem die Gründer der Bundes -
rechts an waltskammer nie zu träumen
gewagt hätten.

Dieses Jubiläum ist ohne jede Ein -
schränkung ein Grund zur Freude, aber
auch Anlass für einen stolzen Rückblick.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand
ein Festvortrag des Bischofs von Mainz,
Karl Kardinal Lehmann zum Thema
„Recht und Ethik“.

Wie ich meine, wurde dieser bemerkens-
werte Vortrag gerade zur rechten Zeit
gehalten. 

So sehr wir auf der einen Seite mit Stolz
auf 50 Jahre freie Advokatur in unserem
Rechtsstaat zurückblicken dürfen, so
sehr müssen wir uns aber vielleicht auch
andererseits auf die Werte besinnen, die
unserem Beruf auch - lange erkämpft -
eine einmalige Stellung verschafft ha-
ben, nämlich der eines unabhängigen
Organs der Rechtspflege ( § 1 BRAO ).

Damit ist nicht nur das Recht ver bunden,
der berufene Berater der Bürgerinnen
und Bürger in Rechts angelegenheiten
zu sein, ihr Vertreter im Zivilrecht, aber
auch den staat lichen Institutionen und
der Justiz  gegenüber, sondern auch die
Pflicht, sich dieser einmaligen Stellung,
welche in vielen europäischen Ländern
Kraft Gesetzes nicht verliehen wird,
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 besonders bewusst zu sein. Kardinal
Lehmann hat daran erinnert, dass ein
freier und unabhängiger Beruf letztlich
keine schrankenlose Freiheit verleiht,
sondern auch in den Rahmen der gesam-
ten Rechtsordnung, aber auch unserer
abendländischen Werte ord nung einge-
bettet ist und dass uns die Pflicht aus
dem Mandat nicht das oberste Gebot
unbedingt zu sein hat, sondern auch die
Pflicht sich im Rahmen der Rechts -
ordnung zu be wegen und den Beruf
auch, so wie wir es von uns aus ver -
stehen, im Sinne des Gemeinwohls aus-
zuüben. 

Ich meine schon, dass es darauf  an -
kommt, unser Selbstbewusstsein in die-
sem Sinne, auch gebunden an  ethische
und übergeordnete Werte zu formen
und zu bewahren und dem  gerecht zu
werden, was auch postuliert „Der
Rechts anwalt übt kein Gewerbe aus“.

Wir glauben, dass nur derjenige, der 
vor Unabhängigkeit und Freiheit des
Berufes die Grenzen, welche die abend-
ländische Werteordnung setzt, seinen
Beruf ausübt, auch dem hohen Anspruch
gerecht wird. 

Die Mitglieder des Präsidiums unseres
Vorstandes versuchen stets im Rahmen
der begleitenden Gespräche, wenn wir
neue Kolleginnen und Kollegen vereidi-
gen, auf diese Grenzen hinzuweisen,
weil wir alle wissen, dass nur eine daran
orientierte Berufsausübung uns in die
Lage versetzt, gleichwertig neben den
anderen Organen der Rechtspflege da-
zustehen und das Ansehen unseres
Berufsstandes zu wahren. Insofern hat
diese Festveranstaltung doch, wie wir
meinen, wertvolle Anstöße gegeben.

In diesem Sinne 
verbleibe ich mit 
den besten Grüßen
Ihr

JR Weis, Präsident
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Sterbegeldumlage
Der Vorstand der Pfälzischen Rechts -
anwaltskammer Zweibrücken, muss
Ihnen die traurige Mitteilung machen,
dass folgendes ehemaliges Kammer -
mitglied verstorben ist:

Rechtsanwalt Dr. Hans Lang, Neustadt
verstorben am 08. April 2009 

im Alter von 79 Jahren 

Wir bitten um Überweisung der Sterbe -
 geldumlage in Höhe von 26,00 € aus-
schließlich auf unser Sterbe geldkonto
Nr. 431 4670 (BLZ 542 617 00) bei der VR-
Bank Südwestpfalz bis spätestens zum
30. Oktober 2009. 

Spendenaufruf der Hülfskasse
Aufruf zur Weihnachtsspende 2009 
Die Hülfskasse Deutscher Rechtsan -
wälte ruft wiederum wie jedes Jahr zur
Weihnachtsspende auf. Besonders in
der jetzt für alle wirtschaftlich  schwie -
rigen Zeit hoffen und warten viele
Bedürftige auf diesen einzigartigen
Solidaritätsbeweis der deutschen  An -
waltschaft. Mit den im Jahr 2008
 eingegangenen Spenden war es  mög -
lich, dass die Hülfskasse in 26 Kam mer -
be zirken insgesamt 229 Unter  stützten
das Weihnachtsfest ver schönern konn-
te. Ausgekehrt wurden insgesamt
160.300,00 Euro an Rechts anwältinnen
und Rechtsanwälte bzw. deren
Witwe(r)n. Zusätzlich erhielten 60
Kinder Buchgutscheine. 

Die Hülfskasse bittet darum, sollte
Ihnen im Kollegenkreis ein Notfall
 bekannt sein, sie zu informieren. Die
Hülfskasse wird im nächsten Jahr 125
Jahre alt. Im Rahmen der Weih nachts -
spende, die seit 1948 durch geführt wird,
werden Angehörige des Berufs standes
im gesamten Bundesgebiet bedacht. 

Jede Spende ist steuerabzugsfähig. Für
Beträge bis einschließlich 200,00 Euro
gilt der quittierte Beleg als Zuwen -
dungsbestätigung. Auf Wunsch werden
auch für Beträge bis 200,00 Euro Spen -
denbescheini gungen ausgestellt. Für
Spenden über 200,00 Euro erhalten Sie
unaufge fordert eine Spenden quit tung. 

Spenden erbittet die Hülfskasse auf
 folgende Konten:
Deutsche Bank Hamburg
Konto-Nr.: 0309906 (BLZ 200 700 00)
Postbank Hamburg
Konto-Nr.: 47403-203 (BLZ 200 100 20)

Gesetz zur Verständigung im 
Straf verfahren
Am 03.08.2009 ist das Gesetz zur
Regelung der Verständigung im Straf -
verfahren im Bundesgesetz BGBl. I
2009, S. 2353 ff. verkündet worden. Das
Gesetz ist am 04.08.2009 in Kraft
 getreten. Dadurch wird erstmals die
gängige Praxis in Strafverfahren durch
Regelungen zur Verfahrensform, Inhalt
und Rechtsfolgen von Ver stän di gung -
en gesetzlich geregelt. Nunmehr sind
Absprachen zwischen den Beteiligten
im Rahmen von Hauptverhandlungen
möglich. Die  erforderliche Transparenz
wird durch umfangreiche Mitteilungs-
und Doku mentationspflichten gewähr-
leistet. Auch das auf einer Absprache
beruhende Urteil muss die Schwere der
Tat und den Umfang der Schuld des
Angeklagten in gebührendem Um fang
berücksichtigen. Das Abrücken des Ge -
richts von einer einmal ge troffenen
Vereinbarung ist nur unter sehr engen
Bedingungen möglich. Die Möglichkeit
des Rechtsmittels ver zichts bei Urteilen,
die auf einer Verständigung beruhen,
besteht nicht sodass das Urteil voll -
umfänglich durch Rechtsmittel über-
prüfbar bleibt. 

Internetversteigerung in der 
Zwangs vollstreckung
Das Gesetz über die Internet ver stei ge -
rung in der Zwangsvoll streckung und
zur Änderung anderer Gesetze vom
30.07.2009 ist am 04.08.2009 im BGBl. I
2009, S. 2474 ff. verkündet worden. Das
Gesetz ist am 05.08.2009 in Kraft getre-
ten. Nach der Neuregelung ist es nun-
mehr  möglich, die vom Ge richts voll zieher
in der Zwangs voll streckung gepfändeten
Gegenstände auch im Inter net zu  ver -
steigern. Dabei soll die Inter net auktion
als Regelfall neben der bisher üblichen
Ver stei gerung vor Ort ermöglicht werden. 

Reform der Sachaufklärung in der
Zwangsvollstreckung
Das Gesetz zur Sachaufklärung in der
Zwangsvollstreckung vom 29.07.2009
ist am 31.07.2009 im BGBl. I 2009 S.
2258 ff. verkündet worden. Das Gesetz
ist gemäß Artikel 6 zum Teil am Tag
nach der Verkündung in Kraft getreten
und tritt im Übrigen am 01.01.2013 in
Kraft. Ziel der Neuregelung ist es, das
Zwangsvollstreckungsrecht zu moder-
nisieren mit Blick auf die Möglichkeiten
der Informations ge winnung für den
Gläubiger, die Verwaltung des Ver -
mögens- und Schuldnerver zeich nisses
sowie durch die Harmonisierung der
Vorschriften der zivilrechtlichen Zwangs -
 voll streckung mit der Verwal tungsvoll -
streckung. 

Umsatzsteuer bei Insolvenzver waltern
Das Bundesministerium der Finan-
 zen hat mit BMF-Schreiben vom
28.07.2009 (IV B 8-S7100/08/10003)
klargestellt, dass die von einem für  eine
Rechtsanwaltskanzlei als Insol venz -
verwalter tätigen Rechtsanwalt ausge-
führten Umsätze der Kanzlei  zuzu -
rechnen sind. Dies gilt sowohl für einen
Angestellten als auch für einen an der
Kanzlei als Gesellschafter be teiligten
Rechtsanwalt, selbst wenn dieser aus-
schließlich als Insolvenz verwalter tätig
ist und im eigenen Namen handelt.
Diese Umsätze  rechnet die Rechts -
anwaltskanzlei im eigenen Namen und
unter Angabe  ihrer eigenen Steuer -
nummer gemäß § 14 Abs. 4 UStG ab. 
In der Ver gangen heit hatte es Pro -
bleme gegeben, da verschiedene Ober -
finanzdirektionen verfügt hatten, dass
angestellte Rechts anwälte, die als
Insolvenz ver walter bestellt wurden, die
Tätigkeit im eigenen Namen abrech-
nen  mussten. Insofern erhält das  
BMF-Schreiben nun eine Übergangs -
regelung. Für vor dem 01.01.2010 aus-
geführte Leistungen wird es nicht
 beanstandet, wenn der für die Rechts -
anwaltskanzlei tätige Rechts anwalt
seine Tätigkeiten als Insol venz ver -
walter im eigenen Namen  abrechnet
bzw. abgerechnet hat. 
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Bekanntmachung zu § 115 der Zivil -
prozessordnung

Die Prozesskostenhilfebekanntmachung
wurde im Bundesgesetzblatt am
22.06.2009 verkündet. 
Die neuverkündeten Beträge sind ab
dem 01.07.2009 bis 30.06.2010 gültig. 

1340 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil l
Nr. 32, ausgegeben zu Bonn am 22. Juni 2009

Bekanntmachung zu § 115 der Zivil -
prozessordnung
(Prozesskostenhilfebekanntmachung
2009 - PKHB 2009)
Vom 17. Juni 2009

Auf Grund des § 115 Absatz 1 Satz 5 der
Zivilprozessordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 5. Dez. 2005
(BGBI. l S. 3202; 2006 l S. 431; 2007 l S.
1781) wird bekannt gemacht:
Die vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni
2010 maßgebenden Beträge, die nach
§ 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1
Buchstabe b und Nummer 2 der
Zivilprozess ordnung vom Einkommen
der Partei abzusetzen sind, betragen

1.) für Parteien, die ein Einkommen
aus Erwerbstätigkeit erzielen (§115
Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Buch -
stabe b der Zivilprozessordnung),
180 Euro,

2.) für die Partei und ihren Ehegatten
oder ihren Lebenspartner (§115
Absatz 1 Satz 3 Nummer 2
Buchstabe a der
Zivilprozessordnung), 395 Euro,

3.) für jede weitere Person, der die
Partei auf Grund gesetzlicher
Unterhaltspflicht Unterhalt leistet
(§ 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2
Buchstabe b der Zivil prozess -
ordnung), 276 Euro.

Berlin, den 17. Juni 2009
Die Bundesministerin der Justiz
Brigitte Zypries
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Hinweis zum automatisierten gerichtlichen Mahnverfahren
Das Justizministerium Baden-Würt tem  berg, als Koordinierungs stelle für das automatisierte Mahn verfahren hat gebeten die
nach   stehenden Hin weise, wie Anträge auf Erlass von Mahn bescheiden nach Inkrafttreten des § 15a RVG gestellt werden
 können, zu veröffentlichen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit der Neuregelung des § 15a RVG der
Gesetzgeber klar gestellt habe, dass die Anrechnungsreihenfolge aufeinander anzurechnender Gebühren grund sätzlich der
Wahl des Anwalts  obliege. Damit stehe es dem Anwalt frei, die vorgerichtliche Geschäfts gebühr auf die Verfahrensgebühr
anzurechnen oder umgekehrt. 

§ 15a RVG - Anwendung im Auto matisierten Mahnverfahren
Mit der Neuregelung des § 15a RVG hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die Anrechnungsreihenfolge aufeinander anzu-
rechnender Ge bühren grundsätzlich der Wahl des Anwalts obliegt. Damit steht es dem Anwalt frei, die vorgerichtliche
Geschäfts gebühr auf die Verfah rensgebühr anzurechnen, oder umgekehrt.
Daran wird deutlich, was sich durch das Inkrafttreten des § 15 a RVG in der Praxis des gerichtlichen Mahnver fahrens nach der
ZPO ändert, nämlich nichts! Sie müssen an Ihrer bisherigen Antragspraxis nichts ändern, um § 15a RVG zu  genügen.

Vertiefend folgt eine Erläuterung, wie welche Anrechnungsreihenfolge durch entsprechende Eintragung im Antrag auf Erlass
eines Mahnbe scheids erzielt werden kann:

a) Anrechnung der Geschäftsgebühr auf Verfahrensgebühr
Der Gesamtbetrag der Vergütung für vorgerichtliche Tätigkeit ist vom Anwalt zu errechnen, ebenso der anrechenbare Teil.
Der hiernach verbleibende, nicht anrechenbare Teil ist als Neben forderung bei „Anwaltsverg. für vorgerichtl. Tätigkeit“  
anzugeben.
In Mahn- und Vollstreckungsbescheid wird die Vergütung aus der Geschäftsgebühr wie vom Anwalt unter „Anwaltsverg.
für vorge richtl. Tätigkeit“ angegeben dargestellt, die Verfahrensgebühr wird ungekürzt in die Bescheide aufgenommen. 

b) Nicht-Entstehen der Verfahrensgebühr in Höhe der Geschäftsge bühr
Der Minderungsbetrag nach Nr. 3305 VV-RVG ist vom Anwalt zu errechnen.
Im Bereich „Anwaltsverg. für vorgerichtl. Tätigkeit“ ist die volle vorgericht liche Vergütung geltend zu machen. Als
 „sonstige Nebenforderung“ ist der vom Anwalt errechnete Min derungsbetrag anzugeben.
In Mahn- und Vollstreckungsbescheid wird die Geschäftsgebühr wie vom Anwalt unter „Anwaltsverg. für vorgerichtl.
Tätigkeit“ an gegeben dargestellt, die Verfahrensgebühr wird um den angege benen Minderungsbetrag gekürzt und in die
Bescheide aufgenom men.
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Versagung von Beratungshilfe 
ver fassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hat in
dem Beschluss vom 11.05.2009, Akten -
zeichen: 1 BVR 1517/08, die Versagung
von Beratungshilfe für verfassungs -
widrig erklärt. Das Bundesver fassungs -
gericht hielt die Verfassungs be schwer de
der Beschwerdeführerin für zulässig
und begründet. Diese hatte die Aus -
legung des Beratungs hilfegesetzes durch
ein Amtsgericht beanstandet, wonach
es einem Rechtsuchenden zumutbar
sei, selbst kostenlos Wider spruch einzu-
legen und dabei die Beratung derjeni-
gen Behörde in An spruch zu nehmen,
die zuvor den Aus gangsverwaltungsakt
erlassen habe. Diese Auslegung werde
den verfassungsrechtlichen Anfor de -
rungen nicht gerecht. Das Amts gericht
verletze die Rechtswahr nehmungs -
gleichheit, wenn es bei der Anwendung
des Bera tungs hilfe ge setzes davon aus-
gehe, dass ein vernünftiger Recht -
suchender in denjenigen Fällen, in
 denen Ausgangs- und Widerspruchs -
behörde identisch seien, keine anwalt -
liche Hilfe für das Wider spruchs ver -
fahren in Anspruch genommen hätte.
Auch hätte in dem der Ent scheidung zu
Grunde liegenden Fall ein bemittelter
Recht suchen der, die Ein schaltung eines
Rechts anwalts in  einer vergleichbaren
Situation in Betracht  gezogen. Denn der
dem Beratungs an liegen zugrunde lie-
gende Sachver halt werfe nicht nur ein-
fach gelagerte Tat sachenfragen auf. Es
handele sich vielmehr um ein konkretes
rechtliches Problem, das zum Zeitpunkt
der An tragstellung noch keine höchst -
richter liche Klärung erfahren habe.
Darüber hinaus könne der Beschwerde -
führerin nicht zugemutet werden, den
Rat der selben Behörde in Anspruch zu
nehmen, deren Entscheidung sie an-
greifen wolle.

Gesetz zur Reform des Konto pfän dungs -
schutzes

Das Gesetz zur Reform des Konto -
pfändungsschutzes vom 17.07.2009
wurde im Bundesgesetzblatt vom
10.07.2009, Seite 1707 ff. verkündet. Mit
dieser Neuregelung wird ein sogenann-
tes Pfändungsschutzkonto eingeführt.
Auf diesem Konto erhält ein Schuldner
für sein Guthaben einen  automatischen
Basispfändungsschutz in Höhe seines
Pfändungsfreibetrages unabhängig da-
von, aus welchen Einkünften dieses
Guthaben herrührt. Den Pfändungs -
schutz genießen auch Selbstständige.
Jeder Kunde kann von seiner Bank oder
Sparkasse verlangen, dass sein Giro -
konto als P-Konto geführt wird. Diese
Änderung tritt am 01.07.2010 in Kraft. 

BaFin darf Auskunft verlangen

In einem aktuellen Urteil hat das
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
(Aktenzeichen: 1 K 3874/08.F(2)) ent-
schieden, dass die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht einen
Rechtsanwalt dazu verpflichten darf,
Auskünfte zu erteilen. Dies ist nach der
Entscheidung dann möglich, wenn
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein
Rechtsanwalt in Bank ge schäfte oder
Finanzdienst leis tung en einbezogen ist
oder war, die ohne die nach dem
Kreditwesengesetz erforderliche Er -
laub nis getätigt wurden. Wegen der
grundsätzlichen Bedeu tung der Rechts -
sache wurde sowohl die Sprungrevision
zum Bundes ver waltungsgericht als
auch die Beru fung zum hessischen
Verwaltungs gerichtshof zugelassen. Es
wurde Berufung eingelegt. 

Schlechterfüllung und kein
Schmerzensgeld

Die Schlechterfüllung eines Anwalts -
vertrages, der nicht den Schutz der
Rechtsgüter des § 253 Abs. 2 BGB zum
Gegenstand hat, begründet in der
Regel keinen Schmerzensgeld an spruch.
BGH-Urteil vom 09.07.2009, Akten -
zeichen IX ZR 88/08.

Familienrechtsreformen treten in Kraft

Am 01.09.2009 sind verschiedene  fami -
lienrechtliche Neuregelungen in Kraft
getreten. Die FGG-Reform, die Struk tur -
reform des Versorgungs aus gleichs so-
wie die Änderung des Zu ge winn aus -
gleichs- und des Vor mundschaftsrechts. 

FGG-Reform
Das Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den Ange -
legenheiten der freiwilligen Gerichts -
barkeit (FGG-Reformgesetz, BGBl. I
2008, S. 2586 ff.) führt ein eigenes
Verfahren für die Familien gerichts -
barkeit ein und reformiert zudem das
bisherige FGG-Verfahren.

Strukturreform des Versorgungs aus gleichs 
Das Gesetz zur Strukturreform des
Versorgungsausgleichs (BGBl. I 2009, 
S. 700 ff.) strebt an, das bisherige
Versorgungsausgleichsrecht dahinge-
hend zu reformieren, dass eine  ver -
fassungsmäßig gerechte und  aus -
geglichene Aufteilung der in der Ehe
erworbenen Versorgungsanrechte, ins-
besondere aus der gesetzlichen
Rentenversicherung, der betrieblichen
Altersversorgung etc., ermöglicht wird.

Neuregelung des Zugewinn aus gleichs-
und Vormundschaftsrecht
Durch das Gesetz zur Änderung des
Zugewinnsausgleichs- und Vor mund -
schaftsrecht (BGBl. I 2009, S. 1696 ff.)
soll das Zugewinn aus gleichs- und
Vormundschaftsrecht reformiert und
vereinfacht werden. Am System des
Zugewinnausgleichs soll unter Ein -
führung einiger Sicherungs maß -
nahmen festgehalten werden. So führt
das Gesetz unter  anderem eine neue
Beweislastregel ein und verlagert den
Be rech nungs zeitpunkt auf die Zu -
stellung des Scheidungsantrages vor,
um der bisherigen Missbrauchsgefahr
entgegen zu treten. Im Bereich des
Vormund schaftsrechts sollen zukünftig
Ver fügungen eines Vormunds, Pflegers
oder Betreuers über ein Giro konto
grundsätzlich genehmigungsfrei sein
(§ 1813 BGB).
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Bundesgesetzblatt 2009 I, S. 2449 ff. am
04.08.2009 veröffentlicht. Es ist am
01.09.2009 in Kraft getreten. § 15a RVG
trat bereits am Tag nach der Ver -
kündung in Kraft. 
Kern der gesetzlichen Neuregelung ist
die Einrichtung einer unabhängigen
Schlichtungsstelle bei der Bundes rechts -
anwaltskammer zur Ver mittlung bei
vermögensrechtlichen Streitig keiten bis
15.000,00 Euro zwischen Rechts an -
wälten und ihren Auftrag gebern. Diese
neue Einrichtung soll die be stehenden
Schlichtungsein richtungen der regio -
nalen Rechtsanwaltskammern  ergänzen.
Auch das berufsrechtliche Verfahren
wurde neu geregelt. So  wurden die
Verfahrensordnungen dahin gehend ver -
ein heitlicht, dass in gericht lichen Ver -
waltungsverfahren in Anwalts sachen
grundsätzlich die  VWGO gilt und in
außergerichtlichen Verfahren das Ver -
waltungsver fahrens gesetz, soweit in der
BRAO selbst keine Sonder rege lungen
getroffen werden. Das Gesetz sieht
außerdem eine Erhöhung der möglichen
Fachan walt schaften von 2 auf 3 vor. 
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Mitgliederstatistik 

Die Zahl der Rechtsanwälte betrug zum
01.01.2009 150376. Dies entspricht
 einem Anstieg um 2,36% gegenüber
dem Vorjahr (146910). Der Rückgang der
Zuwachsrate setzt sich weiter fort und
wird in den nächsten Jahren weiter
 sinken. Insgesamt hatten die Rechts -
anwaltskammern 151057 Mitglieder. Die
Rechtsanwaltskammer München ver-
zeichnet erneut die meisten Mitglieder
mit 18528, gefolgt von der Rechts -
anwaltskammer Frankfurt 16903, der
Rechtsanwaltskammer Hamm 13254,
der Rechtsanwalts kammer Berlin 12087,
der Rechts anwaltskammer Köln 11920
und der Rechtsanwaltskammer Düssel -
dorf 11155. Mit der Rechtsanwalts -
kammer des Saarlandes (1369) sind wir
die Kammer mit der geringsten Mit -
gliederzahl (1403). Erstmals verzeichnet
auch eine Kammer einen Mit glieder -
rückgang. Dies ist die Rechtsan walts -
kammer Mecklenburg-Vorpommern.
Dort verringerte sich der Mitglieder -
bestand um 0,3%. In unserem Bezirk

konnten wir allerdings auch nur einen
Anstieg von 0,29% verzeichnen. Bemer -
kenswert ist der Zuwachs an Fach -
anwälten. Die Einführungen weiterer
Fachanwaltschaften in den Jahren 2006
bis 2009 auf nunmehr 20 Fach an walt -
schaften, zeigt die Bereit schaft der
Anwaltschaft zur Speziali sierung und die
Nachfrage nach qualifiziertem Rechts -
rat. Die Gesamtzahl der Fach an wälte
stieg auf 35919. Stärkste Fach anwalt -
schaft ist weiterhin die für Arbeitsrecht,
gefolgt von der Fachan waltschaft für
Familienrecht. Der Anteil der Fach an -
wälte an der Gesamtzahl der zugelasse-
nen Rechts anwälte beträgt zur Zeit
23,89%. 

Berufsrechtsreform

Das Gesetz zur Modernisierung von
Verfahren im anwaltlichen und notariel-
len Berufsrecht zur Errichtung einer
Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt -
schaft sowie zur Änderung sonstiger
Vorschriften vom 30.07.2009 wurde im

BERUFSRECHT / KAMMERANGELEGENHEITEN

Berufsordnung § 16a Ablehnung der
Beratungshilfe

Am 01.09.2009 trat der neue § 16a
 BORA in Kraft. Die amtliche Bekannt -
machung wurde in den BRAK-Mit -
teilungen 3/2009 S. 120 veröffentlicht
und ist  nebenstehend nochmals ab -
gedruckt
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Beschlüsse der Satzungs versammlung

Am 15.06.2009 tagte die 4. Satzungs -
versammlung zum dritten Mal. Es
 wurden Beschlüsse zur Kanzlei- und
Zweigstelle und zur Fachanwalts -
ordnung gefasst. Die Beschlüsse
 müssen noch vom Bundesministerium
der Justiz geprüft werden. Über das
Inkrafttreten und die Einzelheiten wer-
den wir zu gegebener Zeit informieren. 

Nichtanwaltliche Konkurrenz 

Nach Untersuchungen des Essener
Soldan Instituts für Anwaltsmanage -
ment spüren 22% der Berufsange -
hörigen seit  Inkrafttreten des Rechts -
dienstleistungsgesetzes (RDG) am
01.07.2008 verstärkten Wettbewerb
durch nichtanwaltliche Rechtsdienst -
leister. Die aktivsten Wettbewerber
kommen nach Beobachtung der
Rechtsanwälte hierbei aus der Kfz-
Branche. Rechtsanwälte, die in kleineren
Kanzleien tätig sind und vor allem
Privatkunden betreuen, spüren die
 neuen Wettbewerber deutlicher als
Anwälte, die vor allem in größeren
Sozietäten mit Unternehmen zusam-
men arbeiten. Auch stellen spezialisierte
Rechtsanwälte seltener verschärften
Wettbewerb fest als Generalisten.
Neben Unfallregulierern als Wett be -
werber stellen die Kollegen am zweit-
häufigsten als Wett be werber Ver -
sicherungen, gefolgt von Banken und
sonstigen Finanzberatern fest. 

Qualitätsmanagement der
Oberlandesgerichte 
Internetbefragung der Rechtsan -
wältinnen und Rechtsanwälte 

Mit Schreiben vom 04.03.09 bat der
Präsident des Pfälzischen Ober lan des -
gerichts Zweibrücken in einem  direkten
Anschreiben alle Rechts anwältinnen
und Rechtsanwälte der Pfalz um eine
Onlinebefragung bzgl. der Qualität der
Arbeit des Ober landesgerichts und der
Zusammen arbeit zwischen Gericht und
Anwalt schaft. 

Die Befragung ist zwischenzeitlich ab-
geschlossen. Die Auswertungen liegen
vor. Bei 1.400 angeschriebenen Rechts -
anwälten haben sich 83 Kolleginnen
und Kollegen die Mühe gemacht den
Fragebogen zu beantworten. 

Das Oberlandesgericht hat nun am
01.07.09 zur Präsentation und Dis kus -
sion der Ergebnisse der Befragung
 eingeladen. Als Ergebnis konnte festge-
halten werden, dass 68,4 % der Anwälte
mit der Arbeit des Oberlandesgerichts
zufrieden sind. Das Oberlandesgericht
befindet sich damit im Mittelfeld der 16
teilnehmenden Oberlandesgerichte.  

Da die Fragen notwendiger Weise nur
von „gut“ bis „schlecht“ beantwortet
werden konnten und keine weitere
Textmöglichkeiten gegeben waren, war
es im Interesse des Ober landesgerichts
zu erfahren, welche Aussagen hinter
„gut, schlecht, mittel“ stehen oder zu
vermuten sind. So entwickelte sich eine
recht interessante Diskussion unter den
Teilnehmern. Seitens der Anwaltschaft
wurde auf ein als großes Manko
 empfundenes Problem hingewiesen.
Näm lich darauf, dass das Pfälzische
Ober landes gericht Zweibrücken im
Bundes durchschnitt mit 26,8 % einsa-
mer Spitzenreiter bei den Beschlüssen
nach § 522 Abs. 2 ZPO ist. Im Vergleich
dazu, werden solche Beschlüsse vom
OLG Bremen beispielsweise nur 5,2 %
benutzt, vom OLG Saarbrücken 6,8 %.
Als weitere Kritik wurde angebracht,
dass einige Senate Entscheidungen

über Prozesskostenhilfe erst im Termin
träfen. Dies sei aber für die Parteien und
Anwälte zu spät. Kosten seien bereits
angefallen. Andernfalls wäre es dem
Anwalt noch möglich, evtl. von einer
Durchführung des Berufungsverfahrens
abzuraten. 
Außerdem kam zur Sprache, dass gera-
de auswärtige Anwälte sich in der Regel
einen größeren Zeitpuffer geben, um
rechtzeitig zur Sitzung da zu sein. Dies
führe unter Umständen dazu, dass ein
größerer Leerlauf gegeben sei. Seitens
des OLG wurde bei der Gelegenheit dar-
auf hingewiesen, dass der Leseraum zur
Bibliothek jedem offen stehe. Es könne
dort auch nach Fachbüchern gefragt
werden. Da dies wenig bekannt ist,
möchten wir hierauf ausdrücklich hin-
weisen.

Berufstracht von Rechtsanwälten 

Die Berliner Senatsverwaltung für
Justiz, hat die Anwaltschaft aus der
Allgemeinverfügung über die Amts -
tracht der Berliner Rechtspflege organe
vom 23.03.2009 herausgenommen.
Danach gibt es in Berlin keine landes-
rechtlich angeordnete Pflicht für An -
wälte mehr vor den Berliner Gerichten
eine Robe zu tragen. Diese Verfügung
hat Wellen geschlagen bis in die Pfalz.
So wurde die Frage aufgeworfen, ob es
bei uns weiterhin die Verpflichtung gibt,
vor Gericht in Robe aufzutreten. Der
Kammervorstand hat sich wegen einer
Anfrage eines Kammermitgliedes mit
dieser Frage in seiner letzten Sitzung
befasst. 
Es soll daher nochmals klargestellt
 werden, dass nach wie vor § 20
Berufsordnung besteht. Danach trägt
der Rechtsanwalt vor Gericht als
Berufstracht die Robe soweit das üblich
ist. Eine Berufspflicht zum Erscheinen in
Robe besteht beim Amtsgericht in
Zivilsachen nicht. 

Der Kammervorstand meint außerdem,
dass gerade heute, in Zeiten, in denen
das Rechtsdienstleistungs gesetz am
Markt langsam greift und die Anwalt -
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Vertretung widerstreitender Interessen
in Familiensachen

Dem Anwalt ist es verboten, widerstrei-
tende Interessen zu vertreten. Dies er-
gibt sich aus mehreren Normen. Zum ei-
nen ist da § 356 Abs.1 StGB. Danach wird
ein Anwalt oder ein anderer Rechts -
beistand, welcher bei den ihm in dieser
Eigenschaft anvertrauten Angelegen -
heiten in derselben Rechtssache beiden
Parteien durch Rat oder Beistand
pflichtwidrig dient, mit Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu fünf Jahren
 bestraft. Zum  andern bestimmt die
Bundes rechtsanwaltsordnung in § 43 a
Abs. 4 BRAO lapidar: „Der Rechtsanwalt
darf keine widerstreitenden Interessen
vertreten“. Die Satzungsversammlung
bei der Bundesrechtsanwaltskammer
hat von ihrem Recht gem. § 59 b Abs. 2
Satz 2 Nr. 1e) BRAO Gebrauch gemacht,
in der Berufsordnung (BORA) unter § 3
dieses Verbot näher zu konkretisieren. 
§ 3 BORA hat wegen der berühmten
Sozietätswechsler-Ent scheidung des
Bundesverfassungs gerichts (BVerf.
Beschl. vom 03.07.2003 1BvR 238/01 =
NJW 2003, 2520 ff.) mit Einführung von
§ 3 Abs. 2 S.2 BORA eine wesentliche
 Änderung erfahren. Wichtig ist zu
 wissen, dass Parteiverrat gem. § 356
StGB in jedem Fall Vorsatz voraussetzt.
Ein berufsrechtlicher Verstoß liegt
 jedoch bereits bei Fahrlässigkeit vor.

Wann liegt aber jetzt ein Fall der Ver -
tretung widerstreitender Interessen vor?
Typisch juristische Antwort: „Es kommt
drauf an“ .

Allgemein ist hierzu zu sagen, dass ein
solcher Fall vorliegt, wenn der Anwalt
zwei Parteien im gegenläufigen Inte -
resse vertritt und ein einheitlicher
Lebenssachverhalt zugrunde liegt. Was
sich zunächst einfach anhört, ist im
Einzelfall stellenweise schwer zu beur-
teilen. Besonders in Familien sachen ist
erhöhte Vorsicht geboten. Anhand nach -
stehender Fallbeispiele möchten wir Sie
für die Problematik sensibilisieren.

schaft verschiedener Kon kurrenz aus -
gesetzt ist, es eine Frage des Selbst -
verständnisses sein sollte, mit Gerichten
auf Augenhöhe zu bleiben. Ausdruck
hierfür ist unter anderem auch das
Tragen der Robe. Dieses sollte daher
auch weniger als lästige Pflicht, denn als
Privileg erkannt werden. 

§ 10 BORA verfassungsgemäß 

Das Bundesverfassungsgericht hat in
seinem Nichtannahmebeschluss vom
24.03.2009 (Aktenzeichen: 1 BvR 144/09)
die Verfassungsmäßigkeit von § 10
 BORA bestätigt. In seiner Begründung
hebt es die hohe Bedeutung des
Kanzleibriefbogens für die Transparenz
der Kanzlei zusam men setzung im Hin -
blick auf die Überprüfungen etwaiger
Interessen kollisionen und die Informa -
tion der rechtsuchenden Bürger über
Anzahl der gesamtschuldnerisch haf-
tenden Rechtsanwälte hervor.

Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 BORA muss
mindestens eine der Kurzbezeichnung
im Briefbogen entsprechende Zahl von
Gesellschaftern, Angestellten oder an-
gehörigen Mitarbeitern auf den Brief -
bögen namentlich geführt werden. 

Dies nehmen wir zum Anlass, Sie
nochmals um selbstkritische Überprü-
fung Ihrer Briefbögen zu bitten. Nicht
selten werden nämlich diese Vor gaben
nicht erfüllt. So ist des öfteren zu beob-
achten, dass auf Briefbögen der Name
des Kanzleiinhabers mit dem Zusatz
„und Kollegen“ geführt wird ohne dass
erkennbar ist, dass überhaupt ein
Kollege und wenn ja, nur ein Kollege
(Einzahl) als weiterer Anwalt in der
Kanzlei tätig ist. 

Fall 1: RAin A berät im Jahr 2005 die
Ehefrau F wegen einer möglichen
Scheidung. Da ihr A wegen möglicher
Unterhaltsansprüche keine großen
Hoffnungen machen kann, beschließt
sie, es noch einmal mit ihrem Ehe mann
M zu versuchen. Der Versuch scheitert.
M kommt Anfang 2009 zu A um sich
von ihr vertreten zu lassen.    Möglich?
Nein. Da A  bereits im Jahr 2005 die 
F beraten hat, kann Sie jetzt in der glei-
chen Rechtssache - es geht immer noch
um den gleichen Lebens sach verhalt
„Scheidung“-, nicht den M  vertreten.
Durch Zeitablauf kann kein Interessen -
widerstreit in derselben Rechtssache
auf gehoben werden.

Fall 2: F sucht RA B, Fachanwalt für
Familienrecht, wegen einer Erst be -
ratung auf. Ihren wahren Namen nennt
sie nicht. Es geht um Fragen der
Scheidung, Unterhalt, Sorgerecht, Zuge -
winn und Hausrat. F macht  deutlich,
dass sie sich zunächst ein Bild von
Anwalt B machen und erst nach dem
Beratungsgespräch entscheiden will, ob
sie ihn mit der Vertretung ihrer
Interessen beauftragen werde. B trifft
keine Honorarvereinbarung und nennt
ihr 190,– € zzgl. MwSt. als  seinen Preis.
Im Laufe des Beratungs gesprächs teilt
die F Einzelheiten zu  ihrer Lebens -
situation mit. So, dass Sie Hausfrau und
Mutter ist, ihr Ehemann M ein hochge-
stellter Manager bei  einer großen Firma.
Nach dem Beratungsgespräch zahlt F
die Rechnung sofort und ward nie mehr
gesehen. Statt dessen kommt Monate
später M in die Kanzlei von B und will
sich von ihm im Scheidungsverfahren
vertreten lassen. Aufgrund der geschil-
derten Umstände muss B ohne Zweifel
erkennen, dass M nur der Ehemann von
F sein kann, wenn sie auch nicht ihren
richtigen Namen genannt hat.
Darf er M vertreten? 
So bitter das auch ist, natürlich nicht!
Auch hier liegt eine Vertretung wider-
streitender Interessen vor, selbst wenn
die Frau nicht mit ganz offenen Karten
gespielt hat.

7
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Fall 3: RAin A vertritt Ehefrau F und die
drei minderjährigen Kinder gegen Ehe -
mann M im Unterhaltsverfahren. Kann
A für F Ehegattenunterhalt und gleich-
zeitig für die Kinder Kindes unterhalt
fordern?
Ja.Grund hierfür ist, dass die Ehefrau bis
zur Rechtskraft der Scheidung gem. 
§ 1629 Abs. 3 BGB eine gesetz liche Pro -
zess standschaft hat und den Unterhalt
der bei ihr lebenden minderjährigen
Kinder nur in eigenem Namen geltend
machen kann. Gegenläufige Interessen
sind daher nicht erkennbar. 

Fall 4: RAin A vertritt Ehefrau F und 
die minderjährigen Kinder P und J. 
J wird im Laufe des Unter halts ver -
fahrens volljährig. Kann A sowohl F als
auch P und J weiter vertreten?
Grundsätzlich NEIN.
Mit Eintritt der Volljährigkeit berechnet
sich der Unterhalt des volljährigen
Kindes – wenn die Mutter über ein über
dem Selbstbehalt liegendes Netto -
einkommen verfügt – nach Quoten.
Dies gilt auch für privilegierte Kinder im
Sinne des § 1603 Abs.2 BGB. Der bisher
betreuende Ehegatte muss sich nun
 finanziell an dem Unterhalt beteiligen,
so dass dem Kind J nunmehr auch
Ansprüche gegen die Mutter zustehen.
Während das Interesse von J dahin geht,
das Netto einkommen beider Eltern
möglichst hoch in Ansatz bringen, muss
es das Bestreben der Ehefrau sein, we-
gen  ihres eigenen Unterhaltsanspruchs
gegenüber dem Ehemann, ihr Ein -
kommen möglichst gering anzu setzen.
Im Ergebnis heißt das für RAin A, dass
sie alle Mandate niederlegen muss! Die
Niederlegung des Mandats für J genügt
nicht! Gebühren können natürlich auch
nicht beansprucht  werden, weil F, J und
P nun neue Anwälte beauftragen müs-
sen, bei  denen wegen der gleichen
Sache  wieder Gebühren wieder ent -
stehen.
Wir können daher nur empfehlen, recht-
zeitig zu überprüfen, ob ein Inte res -
senwiderstreit vorliegt oder droht,
während des Prozesses zu entstehen.
Dann lieber gleich sauber trennen.

Aber: Keine Regel ohne Ausnahme:  Als
Ausnahme hatte der Kammer vorstand
im Jahre 2003 den Fall an gesehen, in
dem J auf Unter halts ansprüche gegen -
über der F verzichtet hatte. 

Grundsätzlich gilt, dass bei gleich -
zeitiger Vertretung von Ehefrau und
volljährigen Kindern von einem Vor -
liegen widerstreitender Interessen
auszugehen ist.

Fall 5: RAin A vertrat F im Schei dungs -
verfahren. Nach Abschluss komm J und
will von ihr gegen F wegen Unterhalts
vertreten werden. Er ist zwischenzeitlich
zum Vater M gezogen, weil der nicht so
pingelig ist. Darf A ihn vertreten?
Nein. Zwar ist das Unterhalts ver fahren
ein selbständiges Verfahren. Allerdings
basiert es auf dem einheit lichen Lebens -
sachverhalt „eheliche Lebensgemein -
schaft“.

Aktuelle Schlichterliste nach § 18 ARB 

Nach § 18 ARB sind Versicherer verpflich-
tet, bei Uneinigkeit zwischen dem
Versicherungsnehmer und der Rechts -
schutzversicherung zur Frage des
Deckungsschutzes einen Rechts anwalt
als Schiedsrichter zu bestellen. Dessen
Prüfungsergebnis ist für die Rechts -
schutzversicherung bindend. Die Gut -
achterkosten hat die Rechts schutz -
versicherung zu tragen. Maß geblicher
Streitwert sind die zu er wartenden
Verfahrenskosten des jewei ligen Falles.
Die Gutachter hat die Rechtsan walts -
kammer zu bestellen. Wir möchten
 unsere Gutachter liste aktualisieren,
 dabei bitten wir um Mitteilung, wer
Interesse an einer Gutachtenerstellung
hat und um die Benennung von bevor-
zugten Rechts gebieten. Rein vorsorglich
müssen wir aber darauf hinweisen, dass
der Bedarf hier denkbar gering ist. Wir
 erhalten im Jahr ca. 1 – 2 Anfragen. 

Nichtanwaltliche Konkurrenz auf
dem Rechtsberatungsmarkt aus
Sicht der Anwaltschaft – Ergebnisse
der STAR-Untersuchung 2008

Kerstin Eggert und Dr. Willi Oberlander,
Nürnberg*

Seit 1993 führt das Institut für Freie Berufe
(IFB) im Auftrag der Bundesrechtsanwalts-
kammer regelmäßig eine schriftliche Befra-
gung zur  beruflichen und wirtschaftlichen
Situation der Anwaltschaft durch. Die so
genannte STAR-Erhebung (STAR = Statisti-
sches Berichtssystem für Rechtsanwälte)
fand auch im Jahr 2008 wieder statt. Ab der
Jahresmitte 2008 erhielten hierfür ins -
gesamt 10.754 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte aus den Kammern Celle,
 Koblenz, Köln, Mecklenburg-Vorpommern,
Nürnberg, Oldenburg, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Tübingen
einen Fragebogen. Die angeschriebenen
Anwälte1 waren zuvor jeweils durch eine
einfache Zufallsstichprobe aus der Grund-
gesamtheit aller Kammermitglieder (ohne
Rechtsbeistände) ausgewählt worden. Ins-
gesamt 3.934 Berufsangehörige schickten
den Fragebogen bis Ende des Jahres 2008
ausgefüllt an das IFB zurück. Die um Aus -
fälle bereinigte Rücklaufquote beläuft sich
auf 37 %. Für Befragungen dieser Art ist dies
ein außer ordentlich hoher Rücklauf. Allen
Anwältinnen und Anwälten, die an der
 Befragung teilgenommen  haben, sei an
dieser Stelle recht herzlich für ihre Mithilfe
gedankt.

Während Standardfragen zur beruflichen
und wirtschaftlichen Situation der Anwalt-
schaft (Umsatz, Kosten, Gewinn, Investitio-
nen, Beschäftigte, Gehälter, Honorare etc.)
den Großteil des STAR-Fragebogens ein -
nehmen, werden stets auch persönliche
Einschätzungen der Rechtsanwälte zu  ihrer
beruflichen und wirtschaftlichen Lage er-
fragt. In den letzten Jahren immer mehr ins
Interesse gerückt ist in diesem Zusammen-
hang die Meinung der Anwälte zur nicht -
anwaltlichen Konkurrenz und deren Ent-
wicklung. Grund hierfür ist die verstärkte
Thematisierung der zu nehmenden nicht -
anwaltlichen Rechtsberatung durch

BERUFSRECHT / KAMMERANGELEGENHEITEN
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 Banken, Versicherungen etc. in den Medien
und damit  zusammenhängend die Ein-
führung des Rechtsdienstleistungsgesetzes
am 1. Juni 2008. Eine Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse  hierzu liefert der
 folgende Beitrag.

Insgesamt sind rund die Hälfte der befragten
Rechtsanwälte - sowohl in Ost- als auch in
Westdeutschland - der Meinung, dass die
 nichtanwaltliche Konkurrenz auf dem
Rechtsberatungsmarkt in den letzten Jahren
angewachsen ist. Frauen vertreten mit
46,1  % etwas  seltener diese Ansicht 
als Männer (52,4 %). Nach Alter betrachtet
lässt sich feststellen, dass Anwälte umso
häufiger eine Zunahme der nicht an -
waltlichen Konkurrenz  bestätigen, je älter
sie sind. Fachanwälte sehen ein Anwachsen
der nichtanwaltlichen Konkurrenz mit
 einem Anteil von 57,1 % öfter als Anwälte, 
die auf ein oder mehrere Rechtsgebiete
 spezialisiert, aber keine Fachanwälte hierfür
sind (48,5 %) und ebenfalls häufiger als so
 genannte Generalisten (Anwälte, die sich
weder spezialisiert noch einen Fachan -
waltstitel haben; 46,6 %). Die Analyse der
Befragten nach ihrer (überwiegenden) be-
ruflichen Stellung zeigt, dass derjenige Anteil
Befragter, die einen Anstieg der nichtan-
waltlichen Konkurrenz in den letzten Jahren
wahrgenommen haben, bei den in eigener
Kanzlei selbstständig tätigen Rechtsanwälten
mit 54,6 % und  insbesondere bei den An-
waltsnotaren mit 58,5 % deutlich höher liegt
als bei Berufsträgern, die in freier Mitarbeit
tätig (46,2  %), in einer Kanzlei angestellt
(43,9 %) oder als Syndikusanwalt tätig sind
(40,9 %; vgl. Abbildung 2).

Neben der allgemeinen Einschätzung der
Konkurrenzsituation ist besonders interes-
sant, welche Berufsgruppen bzw. Institu -
tionen die Konkurrenz auf dem Rechts -
beratungsmarkt nach Ansicht der Befragten
verstärkt haben. Da diese offene Frage mit
der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen den
Anwälten bereits in der vorangegangenen
STAR-Untersuchung gestellt wurde, ist ein
Vergleich zwischen den Antworten der Jahre
2006 und 2008 möglich. Er zeigt, dass Ver -
sicherungen, insbesondere Rechtsschutz -
versicherungen, von den Anwälten in der

 aktuellen Befragung immer noch als stärkste
Konkurrenten gesehen werden; 38,3 % aller
Antwortenden geben diese an. Ihnen folgt
die Gruppe der Unternehmensberater, Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer u.ä. mit 28,3 %.
An dritter Stelle stehen – wie schon 2006 –
die Banken (27,0 %) und dahinter Kfz-Werk-
stätten und Autohäuser (20,5 %). Während
Versicherungen sowie steuer- und wirt-
schaftsberatende Berufe  gegenüber den an-
deren Berufsgruppen und Institutionen
2008 im Vergleich zum Jahr 2006 geringfü-
gig an Bedeutung verloren  haben, spielen
Banken und vor allem Kfz-Werkstätten bzw.
Autohäuser als zusätzliche Wettbewerber
auf dem Rechtsberatungsmarkt für die Be-
fragten nun eine deutlich größere Rolle. So
werden Autohäuser und Werkstätten 2008
 beinahe doppelt so häufig von den Rechts-
anwälten angeführt als noch 2006 (10,9 %).
Sie haben damit Vereine und Verbände hin-
ter sich gelassen, deren Anteil an Nennun-
gen mit 14,9 % im Jahresvergleich  relativ
konstant blieb. Während Medien, ins -
besondere das Internet, im Jahr 2008 mit
8,3% etwas seltener als 2006 genannt wer-
den, entfallen mit 5,8 % ähnlich viele Stim-
men auf Inkassounternehmen wie 2006.

Von Interesse war zudem, wie die Rechtsan-
wälte auf die von ihnen wahrgenommene
zunehmende nichtanwaltliche Konkurrenz
reagieren,  welche Maßnahmen zur Erfolgssi-
cherung sie also einsetzen. Auch dazu wur-
den die Anwälte schon in der STAR-Erhebung
von 2006 mit der Möglichkeit zu Mehrfach-
antworten befragt, daher ist hier ebenfalls
ein Vergleich zu 2008 möglich. Am häufig-
sten setzen die Berufsträger in der aktuellen
Studie nach eigenen Angaben auf Qualitäts-
und Servicesteigerung, um der nichtanwalt-
lichen Konkurrenz zu begegnen. Etwa  jeder
 vierte Rechtsanwalt gab 2008 derartige
Maßnahmen an, während es 2006 nur rund
jeder fünfte war. Damit hat die Steigerung
von Qualität und Service im Jahr 2008 
zudem den Ausbau von Werbung, Marke-
ting und Akquise deutlich hinter sich gelas-
sen, nachdem  letztgenannte Maßnahme im
Jahr 2006 noch am häufigsten von den An-
wälten genannt worden war.2 Der Anteil
derjenigen Befragten, die zur Erfolgssiche-
rung auf verstärktes Marketing und mehr

Werbung zurückgreifen, hat sich im Jahres-
vergleich eher geringfügig von 20,1% auf
22,6 % erhöht. An dritter Stelle folgt mit
15,1 % verstärkte Spezialisierung; auch diese
Maßnahme wird 2008 kaum öfter angege-
ben als 2006. 14,8 % der Befragten reagieren
in der aktuellen Untersuchung auf die nicht-
anwaltliche Konkurrenz mit intensivierten
Fort- und Weiterbildungsaktivitäten. Gegen -
über dem Jahr 2006 werden damit ent -
sprechende Maßnahmen beinahe doppelt so
häufig herangezogen. Die Aufklärung von
Mandanten über die Vorteile und bessere
Qualität der anwaltlichen Beratungsleistun-
gen im Vergleich zu den nicht anwaltlichen
Anbietern nimmt 2008 etwa jeder zehnte
Rechtsanwalt vor. 6,1 % der Antwortenden
 berichten, Networking zu betreiben bzw.
 Kooperationen mit nichtanwaltlichen Kon-
kurrenten einzugehen oder diesen ent -
sprechende Angebote zu machen. Bei beiden
Maßnahmen sind hinsichtlich der Ver -
wendungshäufigkeit gegenüber 2006 nur
unwesentliche Änderungen festzustellen.
15,8 % der Anwälte reagieren nach  eigenen
Angaben (noch) in keiner besonderen Weise
auf die von ihnen festgestellte Zunahme der
nichtanwaltlichen Konkurrenz.  Im Vergleich
zu 2006 hat sich  dieser Anteil kaum ver -
ringert.

*  Frau Eggert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Dr. Oberlander ist Geschäftsführer am Institut für
Freie Berufe an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg.

1 Zwecks Straffung der Darstellung wird im Folgenden
fast ausschließlich die männliche Berufsbezeichnung
verwendet.

2 Allerdings nur knapp vor Qualitäts-/Servicesteigerung.
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Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
§ 15a RVG

In dem Gesetz zur Modernisierung von
Verfahren in anwaltlichen- und nota -
riellen Berufsrechts, zur Errichtung einer
Schlichtungsstelle der Rechtsan walt -
schaft sowie zur Änderung sonstiger
Vorschriften vom 30.07.2009, veröffent-
licht im Bundesgesetzblatt 2009 I, 
Nr. 50, S. 2449, am 04.08.2009 ist auch 
§ 15a RVG eingeführt worden. Dieser trat
bereits am Tage nach der Verkündung
am 05.08.2009 in Kraft. 

Er lautet : 

I.
Sieht dieses Gesetz die Anrechnung
 einer Gebühr auf eine andere Gebühr
vor, kann der Rechtsanwalt beide
Gebühren anfordern, jedoch nicht mehr
als den, um den Anrechnungsbetrag
verminderten Gesamtbetrag der beiden
Gebühren. 

II. 
Ein Dritter kann sich auf die Anrechnung
nur berufen, soweit er den Anspruch auf
einen der beiden Gebühren erfüllt hat,
wegen eines dieser Ansprüche ein
Vollstreckungstitel besteht oder beide
Gebühren in dem selben Verfahren
 gegen ihn geltend gemacht werden. 

ZULASSUNGEN

Anne-Kathrin Arendholz
c/o Kanzlei Niebergall, 
Weihrauch, Walter
Bahnhofstraße 22
67655 Kaiserslautern

Heike Bold
Preslesstraße 2
66987 Thaleischweiler-Fröschen

Anja Clemenz
c/o Kanzlei Allmang, 
Erbacher und Kollegen
Eisenbahnstraße 73
67655 Kaiserslautern

Carsten Ecker
Felsenstraße 1
66914
Waldmohr

Charlotte Luise Jentsch
Richard-Wagner-Straße 26
66914 Waldmohr

Philipp Sebastian Jobski
c/o Kanzlei Steigelmann, 
Löffler und Kollegen
Am Kronwerk 1
76829 Landau

Michael Kaiser
Mörzheimerhauptstaße 48
76829 Landau

Atir Kerroum
c/o Kanzlei Bönisch
Ludwigstraße 45-47
67059 Ludwigshafen

Michael Kokesch
c/o Kanzlei Pfister & Pommer
Bruchstraße 1 d
67098 Bad Dürkheim

Frank Lagies
c/o Kanzlei Dr. Willenbacher,
Willenbacher, Müller
Brahmsstraße 15
67655 Kaiserslautern

Anna Ines Medem
c/o Kanzlei Schwartz und Altmann
Kerststraße 27-31
67655 Kaiserslautern

Janina Stumpf
c/o Kanzlei Kirsch, Gross, Dr. Kirsch
Bahnhofstraße 26-28
67655 Kaiserslautern

Rolf von Lennep
c/o Kanzlei Pabst, Lorenz und Partner
Grosse Himmelsgasse 1
67346 Speyer

Eva Wilhelmi
c/o Kanzlei Pabst, Lorenz und Partner
Grosse Himmelsgasse 1
67346 Speyer 

ZULASSUNG GMBH

Unternehmergesellschaft 
Reinhard Ripsam (haftungsbeschränkt)
Wielandstraße 37
67117 Limburgerhof 
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GEBÜHREN PERSONALNACHRICHTEN
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KANZLEISITZWECHSEL

Dr. Caroline Hevert
c/o MH Rechtsanwälte
Ludwigstraße 48
67346 Speyer

Gabriele Kehl
Im Kirschgarten 12
76870 Kandel

Dr. Christoph Maier
Wittelsbacherstraße 13
67433 Neustadt

Jan Morgenstern
c/o MH Rechtsanwälte
Ludwigstraße 48
67346 Speyer

Nyree Putlitz
Hauptstraße 74
66953 Pirmasens

Isabell Alexandra Radej
Riegelbrunnerhof 3
66981 Münchweiler

Udo Stefan Reichenbacher
Schießmauer 9
76872 Minfeld

Dr. Michael Schminkel
Godramsteiner Hauptstraße 140
76829 Landau

Preecha Adison Schwenkow
c/o Kanzlei Roth und Partner
Fritz-Wunderlich-Straße 49 d
66869 Kusel

Michaela Staufer
Martin-Luther-Straße 43
76829 Landau

Cora Tschierschky
Erika-Köth-Straße 65
67435 Neustadt

Dariusz Wiest
Eichendorfallee 7
67105 Schifferstadt 

WIEDERZULASSUNG

Rolf Schneider
Heidenkopfstraße 5
67705 Trippstadt 

KANZLEISITZVERLEGUNG 
(Kammerintern)

Ines Freter-Cheggour
Schandeinstraße 6
67657 Kaiserslautern

Silvia Wagner
Im Steingebiss 25
76774 Rheinzabern

Kanzlei Hohl und Lücke-Hilbert
Gewerbestraße 10
67251 Freinsheim 

LÖSCHUNGEN

Dieter Basch
Kerststraße 27-31
67655 Kaiserslautern

Frank E. Baumgärtner
Beethovenstraße 24
67061 Ludwigshafen

Stefanie Berbig
Im Brühl 16
67125 Dannstadt

Hendrik Fäth
Birkental 14
67098 Bad Dürkheim

Norbert Finken
Heinigstraße 42 a
67059 Ludwigshafen

Bernd Goecke
Hafenstraße 34
67346 Speyer

Erik Hauk 
Berliner Straße 28
67122 Altrip

Nils Ulrich Jobke
Lothringer Dell 63
67659 Kaiserslautern

Svenja Kathrin Karb
Kleine Pfaffengasse 16
67346 Speyer

Dr. Brigitte Kelker
Im Raben 11
67434 Neustadt

Christina Kivroglou
Kurze Straße 4
67227 Frankenthal

Daniela Kleber
Lutherstraße 1
67059 Ludwigshafen 

Armin Lagaly
Bismarckstraße 85
67059 Ludwigshafen

Ernst Misamer
Glockenstaße 3
67655 Kaiserslautern

Stefan Rupert Müller
Richard-Wagner-Straße 27
67655 Kaiserslautern

Verena Vogelgesang
Moltkestraße 20
76829 Landau 

LÖSCHUNG GMBH

Küttner Rechtsanwälte GmbH
Schillerstraße 37
66482 Zweibrücken 
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FACHANWÄLTE 

Der Vorstand der Pfälzischen Rechts -
anwaltskammer Zweibrücken hat in 
den letzten Monaten die Bezeichnung
„Fachanwalt für ...“ an folgende
Kolleginnen und Kollegen verliehen: 

Fachanwalt für Familienrecht 
RA Matthias Krupp

Fachanwalt für Erbrecht 
RA Christian Uhrig 
RA Jürgen Lamprecht
RA Wolfgang Rainer Weyrich 

Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht 
RA Dr. Hans-Otto Merkel

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
RA Richard Schuler
RA Michael Blauth 
RA Silvio Liebmann

Fachanwalt für Steuerrecht 
RA Nils Reuter
RAin Katja Wodausch

Fachanwalt für Strafrecht 
RA Tobias Ohr 

Fachanwalt für Verkehrsrecht
RA Götz Stuckensen 

Fachanwalt für Versicherungsrecht 
RAin Maren Heinecke 

AUSBILDUNG 

Im Sommer 2009 haben sich insgesamt
101 Auszubildende für die Abschluss -
prüfung angemeldet. 

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Noten BBS KL BBS PS BBS LD BBS LU
1 5 0 4 4
2 19 6 15 15
3 3 2 7 10
4 0 0 3 1

7 Auszubildende haben die Prüfung
nicht bestanden. Davon kann eine Aus -
zubildende die Prüfung nicht mehr
 wiederholen. 

PERSONALNACHRICHTEN / AUSBILDUNG
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1.) Rechtsanwalt bietet Berufsanfänger/-in
Bürogemeinschaft in lebhafter All -
gemeinkanzlei in Landau, auch halbtags
oder Teilzeit, spätere Sozietät nicht
 ausgeschlossen. Schriftliche An fragen
bitte an die Geschäftsstelle der RAK
Zweibrücken. 

2.) Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für Büro -
gemeinschaft in Kanzlei in Edenkoben
gesucht.

3.) Gründung einer Insolvenzrechts bou tique.
Rechtsanwalt (42) mit  lang jähriger Er -
fahrung in der Insolvenz verwaltung und
der insolvenzrecht lichen, zivil- und wirt-
schaftsrechtlichen Beratung sucht
Partner zur Gründung einer Insolvenz -
rechtsboutique in der Metropolregion
Rhein-Neckar. 

4.) 28 j. Assessor mit überdurchschnitt -
lichen Examina, zivilrechtlichem Aus -
bildungs schwerpunkt mit fundierten
Kennt nissen im individuellen und kollek-
tiven Arbeitsrecht, welche durch einen
Fach anwaltskurs Arbeitsrecht unter -
strichen werden, und verhandlungs -
sicherem Englisch sucht Berufseinstieg
in die Anwaltschaft. Daneben liegt der
Interessenschwerpunkt im Handels- und
Gesellschaftsrecht. 

5.) Ab 01. Oktober werden bei in meiner
Steuerberatungskanzlei in der Ludwigs -
hafener Innenstadt zwei helle Räume
frei. Aus diesem Grund suche ich
(Steuerberaterin, 47, seit 1994 selbstän-
dig) 1-2 Anwälte/innen zwecks Bildung
einer Bürogemeinschaft. Ein Zimmer hat
30 m�, das zweite 12 m�. Ein attraktives
und repräsentatives Besprechungs -
zimmer über den Dächern von
Ludwigshafen (mit Blick auf die Haardt
und den Odenwald) kann mitgenutzt
werden. 

6.) Rechtsanwalt, Schwerpunkt Medizin -
recht, sucht Kanzlei im Raum
Kaiserslautern wegen Umzug. 
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STELLENMARKT

7.) gelernte RA-Fachangestellte, 38 Jahre,
mehrjährige Berufserfahrung sucht ab
sofort eine Vollzeitstelle im Bereich ZW,
PS und angrenzenden Saarland. Bis -
heriges Berufsfeld war modern ausge-
stattet, verfügt wird über alle typischen
Arbeitsbereiche, Kenntnisse in RA-Micro.
Bei Interesse übersende ich Ihnen gerne
meine vollständigen Bewerbungs unter -
lagen. 

8.) Mittelständische Kanzlei in NW, zentral
gelegen, sucht zur Verstärkung des
Teams schnellst möglich eine/n RA/in,
gerne auch Wiedereinsteiger/innen
stundenweise auf selbständiger Basis.
Wir sind eine vor allem verkehrs-, zivil-
sowie familien- und erbrechtlich ausge-
richtete Kanzlei und suchen Unter -
 stützung insbesondere im Bereich 
Miet- und Verkehrsrecht. Sie erwartet 
ein  ange nehmes Betriebsklima in einer
modernen und dennoch alteingesesse-
nen Kanzlei mit festem Mandanten -
stamm. 

9.) Steuer- und Anwaltsbüro (ausschließlich
Familienrecht) in 67304 Eisenberg sucht
Kooperationspartner. Allgemeinanwalt
oder Anwalt für Insolvenzrecht. Räum -
lichkeiten zum Vermieten im gleichen
Gebäude (138 qm) vorhanden. Verkehrs -
günstige Lage im Industriepark-Süd. 

10.)Rechtsanwältin mit Erstberuf im päda -
gogischen Bereich, berufserfahren,
 positiv, selbständig in eigener Kanzlei,
sucht  berufliche Veränderung im Ange -
stellten verhältnis. Raum LD, NW, SP, 
KL, FT. Besondere Fähigkeiten: Sprach -
kom petenz, Gesprächsführung, Streit -
schlichtung.

11.) Büroraum in Ludwigshafener Anwalts -
kanzlei. Bürogemeinschaft im Zentrum,
bestehend aus 2 Berufsträgern, bietet
zur kollegialen Zusammenarbeit, einem
weiteren Kollegen/Kollegin einen hellen,
wenn gewünscht möblierten Büroraum,
in gehoben ausgestatteter Kanzlei. In der
Miete enthalten ist die Mit be nutzung
von Besprechungszimmer, Sekretariat,
Küche, Referendarzimmer, Server, Tele -
fon anlage und vieles mehr.

12.) Rechtsanwältin, 49 Jahre. Aus ungekün-
digter Teilzeittätigkeit (freie Mitarbeit
wegen Familienphase) möchte ich noch
einmal durchstarten. Ich suche eine
Herausforderung in einer überwiegend
zivilrechtlich ausgerichteten Rechtsan -
waltskanzlei in Vollzeit oder in Form
 einer weiteren freien Mitarbeit im Raum
LD – NW – KA – LU – SP. Ich biete fast 
22 Jahre Berufserfahrung als Rechts -
an wältin, bin flexibel und belastbar 
und  arbeite selbstständig, lösungs- und
 mandantenorientiert.

13.) Rechtsanwaltsfachangestellte(r)
Wir sind eine mittelständische Rechts -
anwalts- und Steuerberaterkanzlei mit
Standorten in Landau/Pfalz und Lustadt.
Gesucht wird ein(e) Rechtsanwalts fach -
angestellte(r) für unseren Standort in
Landau/Pfalz in Vollzeit zum nächst-
möglichen Zeitpunkt. Wir erwarten
 neben einer erfolgreich abgeschlossenen
Berufsausbildung sehr guten Kenntnisse
der deutschen Sprache in Wort und
Schrift, einen routinierten Umgang 
mit den Microsoft Office-Komponenten
 sowie in persönlicher Hinsicht ein
 sicheres und offenes Auftreten. Geboten
werden ein moderner Arbeitsplatz in
 angenehmer Atmosphäre sowie eine
Tätigkeit, die viel Raum lässt für
 selbständiges und eigenverantwort -
liches Arbeiten. Bei Interesse übersenden
Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewer -
bung unter Angabe des möglichen
Eintrittsdatums.

Wenden Sie sich bitte bei Interesse an die
Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer. 
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Veranstaltungen des DAI –
Nebenstelle bei der RAK Koblenz – 
Information und Anmeldungen: 
Nebenstelle des Deutschen Anwalts -
instituts bei der Rechtsanwalts -
kammer Koblenz 
Rheinstr. 20 – 24, 56068 Koblenz 
Tel: 02 61 / 3 03 35 – 79
Fax: 02 61 / 3 03 35 – 66
Allgemeine Hinweise: 
INTERNET: WWW.RAKKO.DE

Hier wurde uns wieder ein sehr umfang-
reiches Seminarangebot für die Monate
Oktober bis Dezember 2009 vorgelegt.
So werden folgende Seminare ange -
boten: 

Workshop: Brachliegende Potentiale
02. Oktober 2009 

RVG in Straf- und Bußgeldsachen
07. Oktober 2009 

Aktuelle Fragen des allgemeinen 
Bau rechts 
09. Oktober 2009 

Neuere Entwicklungen im Recht der
Arbeitsförderung und der Grund -
sicherung für Arbeitssuchende mit
Auswirkungen auf das Arbeits- und
Sozialrecht 
– Kooperationsveranstaltung mit dem
Ministerium der Justiz, Mainz –

28. Oktober 2009 

Kreditsicherheiten in der Insolvenz 
29. Oktober 2009 

Zwangsvollstreckung intensiv für
Rechts anwaltsfachangestellte 
– besonders geeignet für alle Mit -
arbeiter/innen in der Rechtsanwalts -
kanzlei –

30. + 31. Oktober 2009 

Steuerrecht für die familienrechtliche
Praxis 
30. Oktober 2009 

Zwangsvollstreckung – Aktuell und Neu – 
– Gesetzgebung und Rechtsprechung –
31. Oktober 2009 
Psychologie und Rhetorik der
Verhandlungsführung 
– Schwerpunkt: Honorarverhandlungen
mit Mandanten –

04. November 2009 

Aktuelle Rechtsprechung im Bau- und
Architektenrecht
– Kooperationsveranstaltung mit dem
Ministerium der Justiz – 

04. November 2009 

Reformen im Familienrecht 
06. bzw. 07. November 2009 

Die Zwangsvollstreckung im 
europäischen Ausland / Europäische
Vollstreckung 
– besonders auch geeignet für
Mitarbeiter/innen im Anwaltsbüro –

11. November 2009 

Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
– Kooperationsveranstaltung mit dem
Ministerium des Inneren und für Sport
und dem Ministerium der Justiz, 
Mainz –

12. November 2009 

Europäisches und Internationales
Insolvenzrecht 
14. November 2009 

Datenschutz in der Rechtsanwaltskanzlei
18. November 2009 

Die Rechtsprechung des Ober ver -
waltungsgerichts Rheinland-Pfalz in
Bausachen seit dem Jahr 2007 
19. November 2009 

VERANSTALTUNGEN

14

Entwicklungen im Familienrecht
20. November 2009 

Aktuelle Besteuerung von
Personengesellschaften 
21. November 2009 

RVG für die junge Anwältin / 
den jungen Anwalt 
– Grundlagen und Praxistipps –
25. November und 02. Dezember 2009 

AGB im Arbeitsrecht 
27. bzw. 28. November 2009 

Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht/
Inhaltskontrolle / Vertragsrecht 
04. Dezember 2009 

Probleme des ärztlichen Sachver stän di -
gen beweises in der forensischen Praxis 
– Kooperationsveranstaltung mit dem
Ministerium der Justiz, Mainz –

05. Dezember 2009

Neue Entwicklungen im Revisionsrecht 
– Kooperationsveranstaltung mit dem
Ministerium der Justiz, Mainz – 

09. Dezember 2009 

Aktuelle Fragen und Rechtsprechung zu
Grundsicherung für Arbeitssuchende
(SGB II), Arbeitsförderungsrecht (SGB II)
und Krankenversicherung (SGB V)
11. Dezember 2009 

Aktuelle Entwicklungen im Teilzeit- und
Befristungsrecht unter Berücksichtigung
der neueren Rechtsprechung 
12. Dezember 2009 
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VERANSTALTUNGEN LITERATUR

Veranstaltungen des DAI
DAI-Ausbildungscenter Rhein/Main, 
Heusenstamm bei Frankfurt 
Levi-Strauss-Allee 14
63150 Heusenstamm
Tel: 0 61 04 / 64 86 29 – 0
Fax: 0 61 04 / 64 86 29 – 33
E-Mail: info@anwaltsinstitut.de

Detaillierte Informationen erhalten Sie
online, per E-Mail oder Telefon. Alle
Veranstaltungen können Sie natürlich
auch online mit 5 % Rabatt buchen:
www.anwaltsinstitut.de 

Praktikerseminar für junge Anwälte 2009 
2. Halbjahr, 14.11, 28.11 und 12.12.2009 in
Heusenstamm

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
14. November 2009 

Zivilprozessrecht 
28. November 2009

Anwaltsrecht-Berufsrecht, Marketing,
Mandatsverhältnis, Anwaltshaftung
12. Dezember 2009 

4. Jahresarbeitstagung Miet- und
Wohnungseigentumsrecht 
Leiter: Dr. Klaus Lützenkirchen 
Referenten: Prof. Dr. Stefan Hügel

Dr. Martin Suilmann 
Dr. Reinhold Horst 
Anton Braun 
Kai-Jochen Neuhaus 
Thomas Hannemann

Datum: 20. – 21.11.2009 
Ort: DAI-Ausbildungscenter

Bochum 
Tagungsnr: 172045

21. Jahresarbeitstagung Arbeitsrecht 
Leiter: Bernd Ennemann 
Referenten: Dr. habil. Georg Annuß

Dr. Jobst-Hubertus Bauer
Dietrich Boewer
Hans-Jürgen Dörner
Claudia Heins
Dr. Mark Lembke, LL.M.
Prof. Dr. Markus Stoffels 

Datum: 20. – 21.11.2009
Ort: Köln 
Tagungsnr: 012105

Arbeitsrecht
Handbuch für die Praxis 
Dr. Kittner/Dr. Zwangziger, Bund
Verlag, Frankfurt 2009, 5., überarbeitete
und aktualisierte Auflage, 2.736 Seiten,
gebunden, inkl. CD-ROM,
Subskriptionspreis bis 30.09.2009:
169,00 €, danach 189,00 €
ISBN: 978-3-7663-3913-3 

Beck´sches Formularbuch Erbrecht
Prof. Dr. Brambring/Dr. Mutter, Verlag
C. H. Beck, 2. überarbeitete und erwei-
terte Auflage 2009, XXVII, 1120 Seiten, 
in Leinen 108,00 €
ISBN: 978-3-406-58227-7

Die Anwaltsklausur im Zivilrecht
2009, 2. überarbeitete und erweiterte
Auflage, 172 Seiten, DIN A4, 21,80 €
ISBN: 978-3-415-04265-0

Anwaltsverzeichnis 2009/2010
Deutscher Anwaltverlag, Bonn 2009, 1.
Auflage, 1.664 Seiten, broschiert 
für Mitglieder des DAV: 62,00 €
ISBN: 978-3-8240-0991-6
Normalausgabe: 92,00 €
ISBN: 978-3-8240-0992-3

Guter Rat bei Arbeitslosigkeit 
Beck-Rechtsberater im dtv, Band 5237,
Thomas Bubeck, Verlag C. H. Beck, 11.,
neu bearbeitete Auflage, 2009, XXII, 216
Seiten, kartoniert, 10,90 €
ISBN: 978-3-406-59312-3

Bundesrechtsanwaltsordnung
Kleine-Cosack, Kommentar, 6. Auflage,
2009, XXV, 774 Seiten, in Leinen, 72,00 €
ISBN: 978-3-406-59049-8
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IMPRESSUM
Herausgeber

Pfälzische Rechtsanwaltskammer
Landauer Straße 17  •  66482 Zweibrücken

Telefon 0 63 32 / 80 03 - 0  •  Telefax 0 63 32 / 80 03 - 19
zentrale@rak-zw.de

http://www.rak-zw.de

Telefonverzeichnis der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer Zweibrücken 

Pfälzische Rechtsanwaltskammer Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 0 
Fax: 0 63 32 / 80 03 - 19

Zentrale, Zulassungen, Fach anwalts anträge, 
allgem. Anfragen  (Frau Scharff, vormittags) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 0

Ausbildungswesen, Anwaltsgericht, 
Abteilung II, Zentrale (nachmittags)
(Frau Bonk) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 11

Beschwerdeangelegenheiten, 
Abteilung I und III, Gebührengutachten 
(Frau Zimmermann-Mehrbreier, Mi., Do., Fr. ) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 12 

Buchhaltung, Seminare 
(Frau Brennemann, Mo. nachmittags, Di. - Fr. vormittags) Tel.: 0 63 32 / 80 03 - 13

Allgemeine Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Freitag von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
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